
Recht, Sicherheit und Ordnung   SR 305-5-1

1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und
Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Halle (Saale) 

Die Stadt Halle (Saale) erlässt auf Grund von § 51 Abs.1 des Personenbeförderungs-
gesetzes (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08.08.1990 (BGBl. l S. 1690), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) in Verbindung mit § 1 Abs. 
1 Nr. 29 c der Allgemeinen Zuständigkeitsverordnung für die Gemeinden und Landkreise zur 
Ausführung von Bundesrecht (AllgZustVO-Kom) vom 07.05.1994 (GVBl. LSA S. 568), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 12.10.2011 (GVBl. LSA S. 724), folgende 1. Verordnung 
zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für 
den Verkehr mit Taxen in der Stadt Halle (Saale): 

§ 1
Paragraph 4 der Verordnung über Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen für 
den Verkehr mit Taxen in der Stadt Halle (Saale) wird geändert und wie folgt neu gefasst: 

§ 4
Spezielle Beförderungsbedingungen zum und vom Flughafen Leipzig/Halle 
- Flughafentarif – 

(1)  Für alle Fahrten vom und zum Flughafen Leipzig/Halle aus  den bzw. in die 
  Pflichtfahrbereiche, der an der Vereinbarung beteiligten Gebietskörperschaften 
  (Landkreise Leipzig, Saalekreis und Nordsachsen sowie die Städte Leipzig und  
  Halle/Saale) gelten die Tarife der Vereinbarung des Landkreises Nordsachsen zum 
  Bereithaltungsrecht am Flughafen Leipzig/Halle für Taxen in der jeweils gültigen   
  Fassung. Die Tarife der Vereinbarung zum Bereithaltungsrecht am  Flughafen  
  Leipzig/Halle entsprechen dem Tarif nach § 2 Abs.1, Buchstaben (a) bis (d) dieser  
  Verordnung.   

(2)  Zugunsten der in der Stadt Halle (Saale) zugelassenen Taxen besteht gem. § 47 Abs. 2 
 Satz 3 PBefG ein Bereithaltungsrecht am Flughafen Leipzig/Halle unter der  

  Voraussetzung, dass der Taxiunternehmer mit dem Eigentümer des Flughafens eine 
  privatrechtliche Vereinbarung abschließt. 

 (3) Eine Beförderungspflicht am Flughafen Leipzig/Halle besteht in die Pflichtfahrbereiche 
  der an der Vereinbarung beteiligten Gebietskörperschaften (Landkreise Leipzig, 
  Saalekreis und Nordsachsen sowie die Städte Leipzig und Halle/Saale). 

§ 2

Die 1. Verordnung zur Änderung der Verordnung über Beförderungsentgelte und 
Beförderungsbedingungen für den Verkehr mit Taxen in der Stadt Halle (Saale) tritt mit 
Wirkung zum 05.September 2015 in Kraft. 

Stadt Halle (Saale), den 11.08.2015 

gez. 
Dr. Bernd Wiegand   - Dienstsiegel - 
Oberbürgermeister  
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